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Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung 

und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ) 

Änderung vom 02.09.2025 

Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 

Neu: – 

Geändert: 161.1 | 168.11 | 271.1 | 341.1 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass 271.1 Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozess-
ordnung und zur Jugendstrafprozessordnung vom 11.06.2009 (EG ZSJ) (Stand 
01.01.2024) wird wie folgt geändert: 

Art.  6 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert) 

2 Als einzige kantonale Instanz ist es zuständig in den Fällen von Artikel 5 Absatz 
1 Buchstabe e ZPO und bei direkter Klage (Art. 8 ZPO). Im letztgenannten Fall 
ist die Präsidentin oder der Präsident der Zivilabteilung oder ein von ihr oder ihm 
bezeichnetes Mitglied der Zivilabteilung auch für die Anordnung vorsorglicher 
Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage und für eine vorsorg-
liche Beweisführung (Art. 158 ZPO) zuständig. 

3 In Schiedssachen ist das Obergericht das obere kantonale Gericht gemäss Ar-
tikel 356 Absatz 1 ZPO. 

4 Als einzige kantonale Instanz entscheidet es über Beschwerden gegen Verfü-
gungen des kantonalen Handelsregisteramtes (Art. 942 des Schweizerischen 
Obligationenrechts [OR]1)). 

                                                   
1) SR 220 

https://www.belex.sites.be.ch/data/271.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/220/de
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Art.  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu) 

1 Das Handelsgericht ist als einzige kantonale Instanz zur Beurteilung der Strei-
tigkeiten gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis d, f bis i sowie Artikel 6 
Absatz 1 ZPO zuständig. 

2 Ebenso zuständig ist es für Streitigkeiten aus dem Recht der Handelsgesell-
schaften und Genossenschaften gemäss Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe b ZPO, 
sofern der Streitwert mindestens 30'000 Franken beträgt. 

3 Weiter ist es zuständig für internationale handelsrechtliche Streitigkeiten ge-
mäss Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe c ZPO. 

Art.  11 

Aufgehoben. 

Art.  12 Abs. 3, Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (geändert) 

3 Sie oder er leitet den Schriftenwechsel, bereitet das Verfahren vor und ent-
scheidet in den folgenden Fällen: 

c (geändert) [FR: (unverändert)] alle Angelegenheiten, die gemäss Artikel 
248 ff. ZPO im summarischen Verfahren zu behandeln sind, bei hängigem 
Hauptprozess, 

d (geändert) Nichtleisten des Vorschusses oder der Sicherheit (Art. 101 Abs. 
3 ZPO), 

e (neu) Stundung, Ratenzahlung und Erlass der Gerichtskosten (Art. 112 
Abs. 1 ZPO). 

4 In handelsrechtlichen Streitigkeiten kommen die Obliegenheiten der Instrukti-
onsrichterin oder des Instruktionsrichters gemäss Absatz 3 der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Handelsgerichts oder einer von ihr oder ihm bezeichneten 
hauptamtlichen Richterin bzw. einem von ihr oder ihm bezeichneten hauptamtli-
chen Richter zu. 

5 Fällt ein Verfahren infolge Vergleichs, Klageanerkennung, Klagerückzugs oder 
Gegenstandslosigkeit dahin, schreibt die Instruktionsrichterin oder der Instrukti-
onsrichter das Verfahren ab und liquidiert nach Anhörung der Parteien die darauf 
entfallenden Kosten (Art. 241 und 242 ZPO). 

Art.  16 Abs. 1 (geändert) 

1 Verhandlungen und eine allfällige mündliche Eröffnung des Urteils sind öffent-
lich. 
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Art.  20 Abs. 1 (geändert) 

1 Die Staatsanwaltschaft ist die zuständige Behörde in folgenden vom Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch (ZGB)2) und vom Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partner-
schaftsgesetz, PartG)3) vorgesehenen Fällen: 

a (unverändert) [FR: (geändert)] Klage auf Ungültigerklärung einer Ehe 
(Art. 106 ZGB), 

Art.  26 

Rechtshilfe (Art. 43 bis 55a StPO) 
1. Innerkantonale Rechtshilfe (Überschrift geändert) 

Art.  28 Abs. 4 (neu) 

4 Das kantonale Zwangsmassnahmengericht ist für die Genehmigung von 
Zwangsmassnahmen zuständig. 

Art.  36 Abs. 3 (geändert) 

3 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsklinik 
für Forensische Psychiatrie und Psychologie der Universitären Psychiatrischen 
Dienste Bern sind amtliche Sachverständige für forensisch-psychiatrische Un-
tersuchungen und Begutachtungen. 

Art.  38 Abs. 2 

2 Als Haftentscheide gelten Entscheide über 

m (geändert) die Anordnung von Sicherheitshaft im Hinblick auf einen selbst-
ständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts (Art. 364a StPO) oder 
während des Gerichtsverfahrens (Art. 364b StPO). 

Art.  39 Abs. 1 (geändert) 

1 Für die Behandlung von Gesuchen um Entsiegelung von Aufzeichnungen und 
Gegenständen (Art. 248a Abs. 1 Bst. a StPO) ist das kantonale Zwangsmass-
nahmengericht zuständig. 

Art.  45 Abs. 1 (geändert) 

1 Die Rechte und Pflichten der inhaftierten Personen richten sich nach dem Ge-
setz vom 23. Januar 2018 über den Justizvollzug (Justizvollzugsgesetz, JVG)4). 

                                                   
2) SR 210 
3) SR 211.231 
4) BSG 341.1 

https://db.clex.ch/link/Bund/210/de
https://db.clex.ch/link/Bund/211.231/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/341.1/de
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Art.  49 Abs. 1 (geändert) 

1 Die für den Vollzug der Gesetzgebungen über die Sozialhilfe und die Bevor-
schussung von Unterhaltsbeiträgen zuständigen Behörden sind zum Strafantrag 
wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten im Sinne von Artikel 217 Ab-
satz 2 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB)5) befugt. 

Art.  69 Abs. 3 

3 Die zuständige Stelle der Sicherheitsdirektion trifft die in diesem Bereich not-
wendigen nachträglichen Anordnungen, soweit diese nicht durch das Bundes-
recht oder das kantonale Recht ausdrücklich einem Gericht vorbehalten werden. 
Sie ist namentlich zuständig in folgenden Fällen des Schweizerischen Strafge-
setzbuchs: 

c (geändert) Art. 59 Abs. 4: Antrag auf Verlängerung der stationären Mass-
nahme, 

d (geändert) Art. 60 Abs. 4: Antrag auf Verlängerung der stationären Mass-
nahme, 

m (geändert) Art. 62d: Bedingte Entlassung und Aufhebung der stationären 
Massnahme, 

o (geändert) [FR: (unverändert)] Art. 63 Abs. 4: Antrag auf Verlängerung 
der ambulanten Behandlung, 

p (geändert) [FR: (unverändert)] Art. 63a Abs. 1 und 2: Beschluss über 
Fortsetzung oder Aufhebung der ambulanten Behandlung, 

v1 (geändert) Art. 67 Abs. 2bis: Antrag auf Verlängerung des Tätigkeitsver-
bots, 

v4 (geändert) [FR: (unverändert)] Art. 67c Abs. 7: Aufhebung oder Neuan-
ordnung der Bewährungshilfe, sofern diese von der zuständigen Stelle der 
Sicherheitsdirektion angeordnet worden ist, 

Art.  69a (neu) 

Verfahren bei selbstständigen nachträglichen Entscheiden des Gerichts 

1 In Abweichung von Artikel 69 Absatz 3 Buchstaben i und p entscheidet das 
Gericht über die Aufhebung der stationären Massnahmen und der ambulanten 
Behandlung, wenn gleichzeitig in einem selbstständigen nachträglichen Ent-
scheid über die Anordnung einer anderen Massnahme, einer Verwahrung oder 
des Vollzugs der Reststrafe zu entscheiden ist. 

2 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der StPO. 

                                                   
5) SR 311.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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Art.  71 Abs. 2 (geändert) 

2 Das Einzelgericht entscheidet über Tätigkeitsverbote sowie Kontakt- und Ra-
yonverbote nach Artikel 19b des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über das 
Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JStG)6). 

Art.  93 Abs. 5 (neu) 

5 Sie kann Informationen zu den Steuerdaten der gemäss Artikel 34 und 35 
KFSG beteiligungspflichtigen Personen bei den Steuerbehörden einholen, wenn 
die für die Berechnung der Kostenbeteiligung notwendigen Informationen nicht 
bei den Beitragspflichtigen selbst beschafft werden können. 

II. 

1. 
Der Erlass 161.1 Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft vom 11.06.2009 (GSOG) (Stand 01.01.2026) wird wie folgt 
geändert: 

Art.  11a (neu) 

Besondere Rechnung 

1 Die Gerichtsbehörden und die Staatsanwaltschaft führen eine Besondere 
Rechnung gemäss Artikel 55 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 
(FHG)7). 

2 In Abweichung von Artikel 55 Absatz 2 FHG regelt die Justizverwaltungsleitung 
die Art und Weise der Rechnungsführung durch Reglement. Die fachliche und 
technische Integration in das Finanz- und Rechnungswesen des Kantons und in 
die gesamtstaatlichen Prozesse ist zu gewährleisten. 

Art.  18 Abs. 1 

1 Für die Selbstverwaltung der Justiz nimmt die Justizverwaltungsleitung die fol-
genden Aufgaben wahr: 

h (geändert) [FR: (unverändert)] Sie kann mit Zustimmung der Justizkom-
mission des Grossen Rates nachkreditpflichtige Abweichungen der im Vor-
anschlag beschlossenen Saldi bewilligen, wenn 
1. (geändert) [FR: (unverändert)] diese eine Million Franken pro Pro-

duktgruppe nicht übersteigen oder 

                                                   
6) SR 311.1 
7) BSG 620.0 

https://www.belex.sites.be.ch/data/161.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/311.1/de
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2. (geändert) [FR: (unverändert)] kein Entscheidungsspielraum be-
steht. 

m (geändert) Sie leitet die Stabsstelle für Ressourcen und regelt deren Orga-
nisation und Aufgaben durch Reglement. 

Art.  21 Abs. 1a (neu), Abs. 2 (aufgehoben) 

Wahl und Anzahl der Richterinnen und 
Richter (Überschrift geändert) 

1a Der Grosse Rat beschliesst 

a die Anzahl der Vollzeitstellen für Oberrichterinnen und Oberrichter, 
b die Anzahl der Vollzeitstellen für Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungs-

richter, 
c die Anzahl der Vollzeitstellen für Richterinnen und Richter der weiteren Ge-

richtsbehörden, 
d die Anzahl der Stellen für Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter, 
e die Anzahl der Stellen für Fachrichterinnen und Fachrichter, 
f die Anzahl der Stellen für Laienrichterinnen und Laienrichter, 
g die Anzahl der Vollzeitstellen für Vorsitzende der Schlichtungsbehörden.  

2 Aufgehoben. 

Art.  22 Abs. 2a (neu), Abs. 3 (aufgehoben) 

2a Der Grosse Rat beschliesst 

a die Anzahl der Vollzeitstellen für leitende Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte sowie für leitende Jugendanwältinnen und Jugendanwälte, 

b die Anzahl der Vollzeitstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte so-
wie für Jugendanwältinnen und Jugendanwälte. 

3 Aufgehoben. 

Art.  29 Abs. 1a (neu) 

1a Bei der Besetzung der Stellen ist dafür zu sorgen, dass beide Amtssprachen 
nach Bedarf vertreten sind. 

Art.  45 Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben) 

Spruchkörper 
1. Allgemeines (Überschrift geändert) 

2 Aufgehoben. 

3 Aufgehoben. 
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Art.  45a (neu) 

2. Handelsgericht 

1 Die Urteile des Handelsgerichts werden durch drei Richterinnen oder Richter 
gefällt, davon zwei Fachrichterinnen oder Fachrichter. Auf Antrag aller Parteien 
im Schriftenwechsel oder auf Anordnung der Instruktionsrichterin oder des In-
struktionsrichters wirken eine weitere hauptamtliche Richterin oder ein weiterer 
hauptamtlicher Richter und eine dritte Fachrichterin oder ein dritter Fachrichter 
mit. 

2 Dem Handelsgericht gehören kaufmännische Fachrichterinnen und Fachrich-
ter an. 

3 Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit 
sowie für alle im summarischen Verfahren zu beurteilenden Angelegenheiten ist 
die Präsidentin oder der Präsident des Handelsgerichts oder eine von ihr oder 
ihm bezeichnete hauptamtliche Richterin bzw. ein von ihr oder ihm bezeichneter 
hauptamtlicher Richter zuständig. 

Art.  45b (neu) 

3. Kindes- und Erwachsenenschutzgericht 

1 Die Urteile des Kindes- und Erwachsenenschutzgerichts werden in der Regel 
durch drei Richterinnen oder Richter gefällt, davon zwei Fachrichterinnen oder 
Fachrichter. 

2 Die Fachrichterinnen und Fachrichter sind Sachverständige im Bereich der So-
zialen Arbeit, der Pädagogik, der Psychologie oder der Medizin. 

3 Ist der Sachverhalt erstellt oder stellen sich keine fachspezifischen Fragen, 
kann auf den Beizug der Fachrichterinnen und Fachrichter verzichtet werden. In 
diesem Fall entscheidet ein Spruchkörper aus drei hauptamtlichen Richterinnen 
oder Richtern. 

4 Die Präsidentin oder der Präsident oder eine von ihr oder ihm bezeichnete 
hauptamtliche Richterin bzw. ein von ihr oder ihm bezeichneter hauptamtlicher 
Richter entscheidet als Einzelrichterin oder Einzelrichter über 

a vorsorgliche Massnahmen, 
b die unentgeltliche Rechtspflege, 
c die Abschreibung des Verfahrens, 
d Beschwerden gegen Zwischenverfügungen oder -entscheide, einschliess-

lich solcher betreffend die unentgeltliche Rechtspflege, 
e Beschwerden gegen Abschreibungsverfügungen oder -entscheide, 
f Beschwerden gegen Nichteintretensverfügungen oder -entscheide, 
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g Beschwerden in den Fällen von Artikel 439 Absatz 1 des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (ZGB)8). 

Art.  57 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts behandeln als Einzelrichterinnen oder 
Einzelrichter Beschwerden und Klagen, deren Streitwert 30'000 Franken nicht 
erreicht oder die zurückgezogen oder gegenstandslos werden oder auf die of-
fensichtlich nicht eingetreten werden kann; die Berechnung des Streitwerts rich-
tet sich nach den Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. 
Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO)9). 

2 Sie entscheiden über Beschwerden 

b (geändert) gegen Zwischenverfügungen und -entscheide, einschliesslich 
solcher betreffend die unentgeltliche Rechtspflege, 

Art.  67 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben) 

Sitz (Überschrift geändert) 

1 Für das ganze Kantonsgebiet besteht ein Jugendgericht. 

2 Aufgehoben. 

3 Aufgehoben. 

Art.  67a (neu) 

Zusammensetzung 

1 Das Jugendgericht setzt sich zusammen aus Jugendgerichtspräsidentinnen 
und Jugendgerichtspräsidenten sowie Fachrichterinnen und Fachrichtern. 

2 Mindestens eine Jugendgerichtspräsidentin oder ein Jugendgerichtspräsident 
muss französischsprachig sein. 

3 Die Fachrichterinnen und Fachrichter verfügen über eine hinreichende Ausbil-
dung oder Berufserfahrung in der Jugendrechtspflege oder Jugendhilfe, insbe-
sondere in Erziehung, Sozialdiensten oder Beratungsstellen. 

4 Das Obergericht wählt auf Antrag der Jugendgerichtspräsidentinnen und Ju-
gendgerichtspräsidenten die Geschäftsleiterin oder den Geschäftsleiter des Ju-
gendgerichts. Die Wahl erfolgt für drei Jahre, eine Wiederwahl ist zulässig. 

                                                   
8) SR 210 
9) SR 272 

https://db.clex.ch/link/Bund/210/de
https://db.clex.ch/link/Bund/272/de


9    

   

Art.  69 Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben) 

Sitz (Überschrift geändert) 

2 Aufgehoben. 

3 Aufgehoben. 

Art.  69a (neu) 

Zusammensetzung und Gliederung 

1 Die Steuerrekurskommission setzt sich zusammen aus zwei hauptamtlichen 
Richterinnen oder Richtern als Präsidentin oder Präsident und als Vizepräsiden-
tin oder Vizepräsident sowie Fachrichterinnen und Fachrichtern. 

2 Sie gliedert sich in zwei Kammern, bestehend je aus einer Vorsitzenden oder 
einem Vorsitzenden sowie Fachrichterinnen und Fachrichtern in der derselben 
Anzahl. 

3 Vorsitzende oder Vorsitzender der Kammer ist eine hauptamtliche Richterin o-
der ein hauptamtlicher Richter. Die Vorsitzenden vertreten sich gegenseitig. 

4 Die Fachrichterinnen und Fachrichter sind keiner Kammer fest zugeteilt. Die 
Zuteilung erfolgt je nach Bedarf durch die Vorsitzenden. 

Art.  70 Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3a (neu), 
Abs. 4 (geändert) [FR: (unverändert)] 

1 Aufgehoben. 

2 Aufgehoben. 

3a Die Fachrichterinnen und Fachrichter sind Sachverständige im Bereich des 
Steuerrechts, der Landwirtschaft oder des Bau- und Schätzungswesens. 

4 Die hauptamtlichen Richterinnen und Richter entscheiden als Einzelrichterin 
oder Einzelrichter, wenn 

a (geändert) [FR: (unverändert)] ein Rekurs oder eine Beschwerde zurück-
gezogen oder gegenstandslos wird oder nicht darauf eingetreten werden 
kann, 

b (geändert) [FR: (unverändert)] die Steuer aufgrund unbestrittener zahlen-
mässiger Ausweise festzusetzen ist, 

c (geändert) der streitige Steuerbetrag 10'000 Franken oder die bestrittene 
Busse 3000 Franken nicht übersteigt, 

d (geändert) [FR: (unverändert)] sich ein Rekurs oder eine Beschwerde 
einzig gegen die Kostenverlegung richtet, 
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e (geändert) [FR: (unverändert)] ein Rekurs oder eine Beschwerde gegen 
einen Nichteintretensentscheid zu beurteilen ist. 

Art.  73 

Aufgehoben. 

Art.  74 Abs. 3 (neu) 

3 Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent üben ihre Funktion nebenamtlich aus.  

Art.  75 Abs. 3 (neu) 

3 Die Fachrichterinnen und Fachrichter sind Sachverständige im Bereich des 
Rechts, der Medizin oder der Psychologie. 

Art.  76 Abs. 4 (neu) 

4 Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent üben ihre Funktion nebenamtlich aus. 

Art.  77 Abs. 3 (neu) 

3 Die Fachrichterinnen und Fachrichter sind Sachverständige im Bereich des 
Bauwesens, der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft oder in verwandten Berei-
chen. 

Art.  78 Abs. 4 (neu) 

4 Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent üben ihre Funktion nebenamtlich aus. 

Art.  79 Abs. 2 (neu) 

2 Die Fachrichterinnen und Fachrichter sind Sachverständige im Bereich der 
Landwirtschaft, der Forstwirtschaft oder der Kulturtechnik. 

Art.  81 Abs. 2a (neu), Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (aufgehoben), 
Abs. 5 (aufgehoben), Abs. 6 (aufgehoben) 

Sitz (Überschrift geändert) 

2a Die Zuteilung der einzelnen Stellen auf die Regionalgerichte erfolgt durch das 
Obergericht. 

3 Aufgehoben. 

4 Aufgehoben. 

5 Aufgehoben. 

6 Aufgehoben. 
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Art.  81a (neu) 

Zusammensetzung und Spruchkörper 

1 Das Regionalgericht setzt sich zusammen aus Gerichtspräsidentinnen und Ge-
richtspräsidenten, Fachrichterinnen und Fachrichtern sowie Laienrichterinnen 
und Laienrichtern. 

2 Den Vorsitz hat eine Gerichtspräsidentin oder ein Gerichtspräsident. 

3 Das Regionalgericht urteilt mit Ausnahme der arbeitsrechtlichen Streitigkeiten 
nach Artikel 9 EG ZSJ 

a in Zivilsachen als Einzelgericht, 
b in Strafsachen als Einzelgericht oder als Kollegialgericht. 

4 In Strafsachen urteilt das Kollegialgericht in Dreier- oder Fünferbesetzung mit 
einer Gerichtspräsidentin oder einem Gerichtspräsidenten sowie zwei oder vier 
Laienrichterinnen und Laienrichtern. 

Art.  84 Abs. 2 (aufgehoben) 

Allgemeines (Überschrift geändert) 

2 Aufgehoben. 

Art.  84a (neu) 

Zusammensetzung 

1 Die Schlichtungsbehörde setzt sich zusammen aus Vorsitzenden sowie aus 
Fachrichterinnen und Fachrichtern. 

2 Die Vorsitzenden müssen über die nötige Schlichtungskompetenz verfügen. 

3 Die Voraussetzungen für die Wahl der Fachrichterinnen und Fachrichter rich-
ten sich nach der ZPO. 

4 Die Zuteilung der einzelnen Stellen auf die Schlichtungsbehörden erfolgt durch 
das Obergericht. 

Art.  89 Abs. 1, Abs. 1a (neu) 

1 Die Staatsanwaltschaft setzt sich zusammen aus 

f (geändert) Jugendanwältinnen und Jugendanwälten, 
g (neu) Assistenzstaatsanwältinnen und Assistenzstaatsanwälten, 
h (neu) Assistenzjugendanwältinnen und Assistenzjugendanwälten. 

1a Die Generalstaatsanwaltschaft teilt die Stellen den einzelnen Staatsanwalt-
schaften zu. 
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Titel nach Art. 101 (neu) 

T1 Übergangsbestimmung der Änderung vom 02.09.2025 

Art.  T1-1 (neu) 

Evaluation 

1 Der Regierungsrat erstattet dem Grossen Rat fünf Jahre nach Inkrafttreten von 
Artikel 45b Absatz 4 Buchstabe g Bericht über die Umsetzung und die Auswir-
kungen. 

2. 
Der Erlass 168.11 Kantonales Anwaltsgesetz vom 28.03.2006 (KAG) (Stand 
01.01.2024) wird wie folgt geändert: 

Art.  14 

Wahl (unverändert) [FR: (Überschrift geändert)] 

Art.  15 

Amtsdauer (unverändert) [FR: (Überschrift geändert)] 

Art.  42a Abs. 2 (geändert) 

2 Sie oder er hat jedoch ein Nachforderungsrecht nach den Bestimmungen über 
die unentgeltliche Rechtspflege, sofern ein solches im anwendbaren Prozess-
recht vorgesehen ist. Nachforderbar ist der Betrag, der sich aus der Differenz 
zwischen der Entschädigung und dem Honorar gemäss der Tarifordnung für den 
Parteikostenersatz (Art. 41) ergibt. 

3. 
Der Erlass 341.1 Gesetz über den Justizvollzug vom 23.01.2018 (Justizvollzugs-
gesetz, JVG) (Stand 01.01.2022) wird wie folgt geändert: 

Titel nach Titel 6. 

6.1 (aufgehoben) 

Art.  28 

Aufgehoben. 

Art.  52 Abs. 3 (neu) 

3 Die Generalstaatsanwaltschaft verfügt im Beschwerdeverfahren vor Oberge-
richt über Parteirechte. 

https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/341.1/de
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III. 

Keine Aufhebungen. 

IV. 

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

Bern, 2. September 2025 Im Namen des Grossen Rates 
Die Präsidentin: Siegenthaler 
Der Generalsekretär: Trees 

Fakultatives Gesetzesreferendum 
  
Gegen dieses Gesetz, welches am 2. September 2025 vom Grossen Rat be-
schlossen worden ist, kann die Volksabstimmung (Referendum) verlangt wer-
den (Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a der Kantonsverfassung). 
  
Dazu kann zu dieser Vorlage auch ein Volksvorschlag eingereicht werden (Arti-
kel 63 Absatz 3 der Kantonsverfassung, Artikel 133 ff. des Gesetzes vom 
5. Juni 2012 über die politischen Rechte). 
  
Für das Sammeln und Einreichen von Unterschriften (mindestens 10’000 in 
kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigte Personen) sind Artikel 123–132 
des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politischen Rechte massgebend. 
  
Beginn der Referendumsfrist: 1. Oktober 2025 
Ablauf der Referendumsfrist (Unterschriften zur Beglaubigung deponiert): 
5. Januar 2026 
Abgabe der beglaubigten Unterschriften bei der Staatskanzlei: 4. Februar 2026 
  
Der Gesetzestext ist auf der Internetseite des Grossen Rates publiziert. Er 
kann auch bei der Staatskanzlei bezogen werden. 

https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/nach-geschaeftsarten/referendumsgeschaefte.html

